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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
 
Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Nord-
rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 (Nachtragshaushaltsgesetz 2015) 
 
 
A Problem 
 
Inhalt und Notwendigkeit des Nachtragshaushalts 2015 
 
Der Anschlag in Paris und die Anschlagsvorbereitungen in Belgien haben zu einer veränder-
ten, verdichteten Gefährdungslage auch in Deutschland geführt.  

 
Vor diesem Hintergrund sind personelle Verstärkungen beim polizeilichen Staatsschutz und 
beim Verfassungsschutz erforderlich, um den neuen Herausforderungen wirksam zu begeg-
nen. 

 
Bis 2017 sollen daher insgesamt 385 zusätzliche Beamtinnen/Beamte eingestellt und die 
erforderlichen zusätzlichen Sachausgaben und Investitionen bereitgestellt werden.  
 
Mit dem Entwurf des Nachtragshaushalts sollen die für 2015 benötigten zusätzlichen 25 
Planstellen für den Verfassungsschutz und die zusätzlichen 120 Einstellungsermächtigungen 
für die Polizeianwärterinnen/Polizeianwärter, die erforderlichen Personal- und Sachausgaben 
sowie die notwendigen Investitionen bereitgestellt werden. 

 
 

B Lösung 
 
Verabschiedung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2015. 
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
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D Kosten 
 
Die Haushaltsveränderungen führen zu keiner Veränderung der bislang im Haushalt 2015 
vorgesehenen Nettoneuverschuldung, da die Mehrausgaben vollständig durch die Erhöhung 
der Globalen Minderausgaben sowie die zusätzlichen Einnahmen im Einzelplan des Ministe-
riums für Inneres und Kommunales  gedeckt werden.  
 
Die vorgenommenen Veränderungen führen zu einer Erhöhung des Haushaltsvolumens in 
Höhe von 1,5 Mio. EUR:  
 
Haushaltsvolumen alt:  64.285.251.300 EUR 
Haushaltsvolumen neu:  64.286.751.300 EUR. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Finanzministerium. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 

Gemeindeverbände 
 
Keine. 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 

 
Keine.  
 
 
H Befristung 
 
Das Haushaltsgesetz bezieht sich gemäß Art. 81 Abs. 3 LV i. V. m. § 11 LHO insgesamt auf 
das Haushaltsjahr 2015. 
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Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Auszug aus dem geltenden Haushalts-
gesetz 2015 

Entwurf eines Gesetzes 
über die Feststellung eines Nachtrags 

zum Haushaltsplan des Landes 
Nordrhein-Westfalen  

für das Haushaltsjahr 2015  
(Nachtragshaushaltsgesetz 2015) 

 

  

Artikel 1 
 
Das Gesetz über die Feststellung des 
Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 
(Haushaltsgesetz 2015) vom 
18. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 929) 
wird wie folgt geändert: 

 

  

1. In § 1 wird die Zahl „64 285 251 300“ 

 durch die Zahl „64 286 751 300“ ersetzt.  

 § 1 
Feststellung des Haushaltsplans 

 
Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte 
Haushaltsplan des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 wird 
in Einnahmen und Ausgaben auf 
64 285 251 300 Euro festgestellt. 
 

2. Der dem Haushaltsgesetz 2015 beige-
fügte Gesamtplan (Haushaltsübersicht, 
Finanzierungsübersicht und Kreditfinan-
zierungsplan) wird durch den diesem 
Nachtrag beigefügten Gesamtplan er-
setzt.  

 

  

3. Der dem Haushaltsgesetz 2015 beige-
fügte Haushaltsplan wird nach Maßgabe 
des diesem Gesetz beigefügten Nach-
trags geändert.  

 

  

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 
1. Januar 2015 in Kraft.  

 § 32 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2015 in 
Kraft. 
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Begründung 
 
 
I. Allgemeiner Teil 
 
Anlass und Notwendigkeit für die Verabschiedung eines Nachtragshaushaltsgesetzes für das 
Haushaltsjahr 2015 
 
Der Anschlag in Paris und die Anschlagsvorbereitungen in Belgien zeigen: Europa und damit 
auch Deutschland stehen im Fadenkreuz des islamistischen Terrors. Wir haben es nach Pa-
ris mit einer neuen Qualität der Bedrohung zu tun. Die Gefährdungslage hat sich verdichtet.  
 
Vor diesem Hintergrund sind personelle Verstärkungen beim polizeilichen Staatsschutz und 
beim Verfassungsschutz erforderlich, um diesen neuen Herausforderungen wirksam zu be-
gegnen. 
 
Bis 2017 sollen daher insgesamt 385 zusätzliche Beamtinnen/Beamte eingestellt und die 
erforderlichen zusätzlichen Sachausgaben und Investitionen bereitgestellt werden. 
 
Die Umsetzung dieses Sicherheitspakets macht einen Nachtragshaushalt für 2015 erforder-
lich, mit dem die für 2015 benötigten zusätzlichen 25 Planstellen für den Verfassungsschutz 
und die zusätzlichen 120 Einstellungsermächtigungen für die Polizeianwärterin-
nen/Polizeianwärter, die erforderlichen Personal- und Sachausgaben sowie das Mindestmaß 
der notwendigen Investitionen bereitgestellt werden. 
 
Die Nettoneuverschuldung beträgt weiterhin 1.931,4 Mio. Euro. Die Summe der im Haus-
haltsplan veranschlagten eigenfinanzierten Investitionen beträgt nunmehr 4.297,6 Mio. Euro. 
Damit ist die gemäß Artikel 83 Satz 2 Landesverfassung NRW (LV) im Regelfall maximal 
zulässige Kreditaufnahme (Verfassungsgrenze) um 2.366,2 Mio. Euro unterschritten. 
 
 
II. Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1: 
 
Zu Nr. 1:  
 
Die Änderung im Haushaltsvolumen ist Folge der Ansatzänderungen in dem Einzelplan des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales. 
 
Zu den Nrn. 2 und 3: 
 
Die Änderungen sind die Folge der Ansatzänderungen in dem Einzelplan des Ministeriums 
für Inneres und Kommunales.  
 
Zu Artikel 2:  
 
Dieser Artikel enthält die Inkrafttretensklausel.  
 
 
Anlagen 
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